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I.

2011

Richtwerte für die Berücksichtigung 
des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung 

der nach dem Gebührengesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen zu erhebenden 

Verwaltungsgebühren
RdErl. d. Innenministeriums v. 1. 8. 2007

– 56-36.08.09 –
 
Die Stundensätze, die für die zukünftige Berechnung des 
Verwaltungsaufwandes empfohlen werden, sind neu be-
rechnet worden. Sie betragen für den 

höheren Dienst 67 Euro
gehobenen Dienst 52 Euro
mittleren Dienst 43 Euro
einfachen Dienst  33 Euro.

Eine vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statis-
tik Nordrhein-Westfalen erstellte detaillierte Übersicht 
ist als Anlage beigefügt.

Der RdErl. des Innenministeriums vom 16.11.2005 – 56-
36.08.09 – (MBl. NRW. S. 1317) wird hiermit aufgeho-
ben.

 

Der Innenminister

 Dr. Ingo  W o l f

 

Anlage
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21222

Beitragsordnung 
der Psychotherapeutenkammer 

Nordrhein-Westfalen 
vom 27. April 2007

 
Die Kammerversammlung der Psychotherapeutenkam-
mer NRW hat in ihrer Sitzung vom 27. April 2007, auf-
grund des § 23 Abs. 1 des Heilberufsgesetzes (HeilBerG) 
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 148), fol-
gende Beitragsordnung erlassen:
 

Inhaltsübersicht

§ 1 Beitragszweck und Beitragspflicht
§ 2 Beitragshöhe
§ 3 Erhebung auf Fälligkeit
§ 4 Schlussbestimmungen

§ 1 
Beitragszweck, Beitragspflicht, 

Beitragsfälligkeit

(1) Die Psychotherapeutenkammer NRW erhebt zur Er-
füllung ihrer Aufgaben und zur Deckung ihres sach-
lichen und personellen Aufwandes Beiträge von ihren 
Kammermitgliedern.

(2) Die Kammerbeiträge sind öffentlich-rechtliche 
Pflichtabgaben.

(3) Beitragspflichtig sind alle Mitglieder der Kammer.

(4) Die Beitragspflicht entsteht mit dem 1. des Monats, 
der dem Beginn der Mitgliedschaft folgt. In den Folge-
jahren ist der Beitrag zum 1. Februar eines jeden Jahres 
fällig.

(5) Die Beitragspflicht endet mit Ablauf des Monats, vor 
dem das Mitglied aus der Kammer ausscheidet.

(6) Beim Wechsel in eine andere Landespsychotherapeu-
tenkammer wird nur einmal ein Jahresbeitrag durch die 
Kammer erhoben, bei der am 1. Februar des Jahres Bei-
tragspflicht bestand.

(7) Bei Tod eines Mitgliedes erlischt die Beitragspflicht 
mit Ablauf des Monats vor dem Todesfall.

§ 2 
Beitragshöhe

(1) Die Beiträge werden als Jahresbeiträge erhoben. Be-
ginnt die Mitgliedschaft im laufenden Jahr, wird der an-
teilige Beitrag gemäß § 1 Abs. 4 erhoben.

(2) Die Höhe der Beiträge wird von der Kammerver-
sammlung festgesetzt und in einer Beitragstabelle auf-
geführt, die Bestandteil dieser Beitragsordnung ist 
(Anlage).

(3) Zur Deckung außerplanmäßiger Ausgaben der Kam-
mer kann auf Beschluss der Kammerversammlung zu-
sätzlich ein außerordentlicher Beitrag erhoben werden, 
welcher der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde 
bedarf.

§ 3 
Beitragserhebung

(1) Der Beitrag wird jährlich zum Fälligkeitstermin für 
das Kalenderjahr erhoben. Die Mitglieder werden über 
Änderungen informiert.

(2) Frühestens vier Wochen nach Fälligkeit wird der 
Beitrag kostenpflichtig angemahnt. Die Höhe der Mah-
nungskosten ist in der Gebührenordnung der Psychothe-
rapeutenkammer NRW geregelt.

(3) Beiträge, die nach zweimaliger Mahnung nicht ent-
richtet sind, werden zusammen mit einer Gebühr nach 
den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 13. Mai 1980 
(GV. NRW. S. 510) in der jeweils geltenden Fassung bei-
getrieben.

(4) Für die Verjährung der Beitragsforderung gelten die 
Vorschriften der Abgabenordnung über die Verjährung 
der Steuern von Einkommen und Vermögen (§§ 143 bis 
148 AO). Die Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre; sie be-
ginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die Beitragsforde-
rung entstanden ist.

(5) Gegen die Entscheidungen nach § 2 und § 3 ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung Widerspruch zuläs-
sig. Er ist schriftlich oder durch Niederschrift bei der 
Geschäftsstelle der Kammer zu erheben. Der Wider-
spruch sollte begründet und die Widerspruchsgründe 
sollten belegt werden. Über den Widerspruch entschei-
det der Vorstand der Kammer. Der Widerspruchsbe-
scheid ist zu begründen, wenn dem Widerspruch nicht 
oder nicht in vollem Umfang abgeholfen wird. Er ist mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem Bei-
tragspflichtigen zuzustellen.

(6) Gegen einen Widerspruchsbescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Zustellung bei dem für den Sitz des 
Widerspruchführers zuständigen Verwaltungsgericht 
Klage erhoben werden.

(7) Der Rechtsbehelf gegen die Beitragsfestsetzung hat 
keine aufschiebende Wirkung.

§ 4 
Schlussbestimmungen

Diese Beitragsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitragsord-
nung vom 28.9.2003 (MBl. NRW. S. 1674) außer Kraft.

 

 

Anlage

Beitragstabelle
 

A.

Zur Erfüllung der Aufgaben der Psychotherapeutenkam-
mer NRW wird ein jährlicher Regelbeitrag von Euro 
350,– erhoben.

Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr.

 
B.

Ermäßigung, Stundung, Befreiung aus wirtschaftlichen 
Gründen, Niederschlagung:

(1) Angestellte oder beamtete Mitglieder, die ihr Ein-
kommen ausschließlich aus einer Teilzeittätigkeit im 
Umfang von bis zu 20 Wochenstunden beziehen, entrich-
ten auf schriftlichen Antrag Euro 250,–.

(2) Der Beitrag nach Buchst. A kann auf schriftlichen 
Antrag unter Vorlage entsprechender Nachweise auf 
Euro 190,– ermäßigt werden bei völliger Unterbrechung 
der Berufstätigkeit von insgesamt mehr als 6 Monaten 
innerhalb des Beitragsjahres z. B. wegen

– Arbeitslosigkeit,

– Elternzeit,

– gesundheitlicher Gründe.

(3) Der Beitrag nach Buchst. A kann auf schriftlichen 
Antrag unter Vorlage entsprechender Nachweise in dem 
Jahr, in dem die Berufstätigkeit dauerhaft aufgegeben 
wurde, auf Euro 80,– reduziert werden. Gleiches gilt für 
den Fall, dass einer Berufstätigkeit von Anfang an nicht 
nachgegangen wurde. Die dauerhafte Aufgabe bzw. 
Nichtausübung der Berufstätigkeit ist glaubhaft zu ma-
chen.

(4) Berufstätig im Sinne der Beitragsordnung ist jedes 
Kammermitglied, das mit einer psychotherapeutischen 
Berufsausübung Einkünfte erzielt. Eine psychotherapeu-
tische Berufsausübung liegt vor, wenn das betreffende 
Kammermitglied eine Tätigkeit ausübt, bei der Kennt-
nisse, die Voraussetzung für die Approbation waren, ein-
gesetzt oder mitverwendet werden oder werden können. 
Dazu zählen insbesondere:

Anlage
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–  selbständige und/oder unselbständige psychothera-
peutische Tätigkeiten

–  mit der psychotherapeutischen Tätigkeit in Zusam-
menhang stehende Tätigkeiten (z. B. Diagnostik, Test-
verfahren)

–  Tätigkeiten in psychotherapeutischer Ausbildung, 
Lehre und Forschung, als Supervisorin/Supervisor.

–  Tätigkeiten in der Ausbildung zu Heil- und Hilfsberu-
fen, in Lehre und Forschung angrenzender Fachge-
biete, in der Erziehungsberatung,

–  Prüfungstätigkeiten, Leitung von Kursen, die Ent-
spannungstechniken wie z. B. autogenes Training zum 
Inhalt haben, Fachpublikationen.

(5) Anträge auf Beitragsermäßigung gemäß B 1, B 2 und 
B 3 sind bis zum 31.12. des Vorbeitragsjahres zu stellen. 
Sofern sich die zur Ermäßigung führenden Umstände 
erst im laufenden Beitragsjahr ergeben, sind die Anträge 
bis zum 31.3. des auf das Beitragsjahr folgenden Jahres 
zu stellen. Der Beitragssatz nach B 1 ermäßigt sich in 
diesen Fällen erst ab dem Zeitpunkt, in dem die Teilzeit-
tätigkeit aufgenommen wird. Die Anträge auf Beitrags-
ermäßigung müssen an den Vorstand gerichtet werden 
und sind durch Vorlage geeigneter Unterlagen (z. B. Be-
scheinigung des Arbeitgebers, Vorlage des Steuerbe-
scheides, des Arbeitsvertrages, der Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung etc.) glaubhaft zu machen. Werden die 
angegebenen Fristen versäumt oder die Angaben nicht 
glaubhaft gemacht, ist der Regelbeitrag nach Buchst. A 
zu entrichten.

(6) Jedes Kammermitglied kann bei Vorliegen nachge-
wiesener materieller Notlage jederzeit die Stundung, Be-
freiung bzw. Ermäßigung von den Beitragsforderungen 
beantragen.

(7) Über die Stundung, Befreiung und Ermäßigung von 
Beitragsforderungen entscheidet der Vorstand im Ein-
zelfall. Die Entscheidung ergeht schriftlich und ist zu 
begründen.

(8) Überzahlte Beiträge werden nach Verrechnung mit 
offenen Beitragsforderungen ohne Abzug von Gebühren 
erstattet.

(9) Beitragsforderungen können niedergeschlagen wer-
den, wenn ihre Beitreibung keinen Erfolg verspricht oder 
wenn Aufwand und Kosten der Beitreibung in einem 
Missverhältnis zur Höhe des Beitrages stehen.

 
Genehmigt.

Düsseldorf, den 21. Juni 2007

Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen 

III C 2 – 0810.104 –

Im Auftrag

G o d r y

Die vorstehende Beitragsordnung wird hiermit ausgefer-
tigt.

Düsseldorf, den 6. Juli 2007

 
Monika  K o n i t z e r

Präsidentin

 

 

– MBl. NRW. 2007 S. 504

21222

Änderung der 
Gebührenordnung der

Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen
vom 27. April 2007

Auf Grund § 23 Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 148), hat die Kammer-
versammlung der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-
Westfalen in ihrer Sitzung am 27. April 2007 folgende 
Änderung der Gebührenordnung beschlossen:

 
Artikel I

Das Gebührenverzeichnis zur Gebührenordnung (An-
lage) wird wie folgt gefasst:

„Anlage:

Gebührenverzeichnis zur Gebührenordnung 
der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen

 1.  Ausstellung von Zeugnissen, Bescheinigungen und 
Ausweisen: € 5 bis € 25

 2.  Beglaubigung von Zeugnissen und Urkunden: € 2 pro 
Seite

 3.  Anerkennung von EU-Diplomen im Rahmen von 
Fort- und Weiterbildung sowie Stellungnahmen zu 
im Ausland erworbenen Qualifikationen: € 25 bis € 
200

 4.  Bearbeitung von Anträgen einschließlich der Durch-
führung von Prüfungen oder Wiederholungsprü-
fungen zur Erteilung einer Bereichsbezeichnung: € 
500

 5.  Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Be-
reichsbezeichnung soweit keine Prüfung stattfindet: 
€ 280

 6.  Verfahren zur Erteilung der Weiterbildungsbefugnis: 
€ 150

 7.  Begutachtungen: je nach Aufwand zwischen € 100 
und € 1.000

 8.   Abnahme von Prüfungen, die der Kammer durch Ge-
setz zugewiesen sind oder aufgrund eines gericht-
lichen Vergleichs durchgeführt werden: € 250 

 9.  Aufnahme in die Sachverständigenliste nach § 16 
Abs. 4 Maßregelvollzugsgesetz (MRVG) mit vorange-
gangener Überprüfung der Voraussetzungen: € 200

10.  Antrag auf Verlängerung der Eintragung in die Sach-
verständigenliste nach § 16 Abs. 4 Maßregelvollzugs-
gesetz (MRVG): € 150

11.  Aufnahme in die Sachverständigenliste zur Begut-
achtung psychischer Störungen in asylrechtlichen 
Fragen mit vorangegangener Überprüfung der Vor-
aussetzungen: € 100

12.  Aufnahme in die Sachverständigenliste für die Be-
gutachtung in Strafrechtsfragen mit vorangegan-
gener Überprüfung der Voraussetzungen: € 200

13.  Bescheidung von Widersprüchen, soweit sich die Wi-
dersprüche erfolglos gegen die festgesetzte Beitrags- 
oder Gebührenforderung richten: € 100

14.  Mahnverfahren über rückständige Beitrags- und 
Kostenforderungen: 

 Die Mahngebühr beträgt pauschal € 5

15.  Bearbeitung nicht eingelöster rücklaufender Last-
schriften: € 20

16.  Verwaltungsmehraufwand im Zusammenhang mit 
der Nichteinhaltung von Meldeverpflichtungen: € 25

17.  Akkreditierungsgebühren für Fortbildungsveranstal-
tungen:

 Kategorie A, B und C:

 –  Bei Ausstellung von Teilnahmebescheinigungen in 
Papierform durch den Veranstalter und notwen-
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diger manueller Erfassung der Teilnehmerpunkte 
durch die PTK NRW: € 120

 –  Bei Vorlage maschinell einlesbarer Teilnehmerlis-
ten (Barcodes) durch den Veranstalter: € 100

 –  Bei direkter elektronischer Übermittlung der Teil-
nehmerpunkte an den Elektronischen Informati-
onsverteiler durch den Veranstalter: € 80

  Reflexive Veranstaltungen: € 20

  Supervisoren (für 5 Jahre): € 100

   Akkreditierung von Fortbildungsveranstaltern: € 
100 bis € 800

18. Fortbildungszertifikat: € 20

19.  Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang im 
Gebührenverzeichnis nicht näher bestimmt und die 
mit besonderem Aufwand verbunden sind: € 10 bis € 
1.000

20.  Die Gebührenhöhe für die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen der Psychotherapeu-
tenkammer NRW oder ihrer Einrichtungen richtet 
sich nach dem Aufwand und den Kosten, die mit der 
Veranstaltung im Zusammenhang stehen. Die jewei-
lige Gebührenhöhe wird im Einzelfall mit der Aus-
schreibung der Veranstaltung bekannt gemacht.“

 
Artikel II

Diese Änderung der Gebührenordnung tritt am Tage 
nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Genehmigt.

Düsseldorf, den 25. Juni 2007

Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

III C 2 – 0810.104.2 -

Im Auftrag

G o d r y

Die vorstehende Änderung der Gebührenordnung wird 
hiermit ausgefertigt.

 
Düsseldorf, den 6. Juli 2007

 
Monika  K o n i t z e r 

Präsidentin

 

– MBl. NRW. S. 2007 S. 505
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Richtlinien 
für die Verleihung eines Fernsehpreises 

des für Kultur zuständigen Ministeriums des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

RdErl. d. Ministerpräsidenten vom 25. 7. 2007
 
Der RdErl. des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, 
Kultur und Sport v. 1.1.2001 (MBl. NRW. S. 461) wird 
wie folgt geändert:

Die Nummer 1 erhält folgende neue Fassung:

„1.

Das für Kultur zuständige Ministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen stiftet mit Zustimmung der Lan-
desregierung für eine Fernsehproduktion, die besonders 
geeignet ist, das Verständnis und die Deutung von Wer-
ken der Literatur, der bildenden Kunst, der Musik und 
des Films zu wecken oder zu vertiefen, einen jährlich zu 
vergebenden Fernsehpreis.

Der Preis geht im Zweijahresrhythmus an eine Produk-
tion, welche aufgrund ihrer vorbildlichen ästhetischen, 
informativen, orientierenden und emotionalen Quali-
täten zur spezifischen kulturellen Bildung von Kindern 
beiträgt; besonders gewürdigt werden können dabei Pro-
duktionen, welche die mediale Kompetenz und die Wei-
terentwicklung medialer Formen fördern.“

 
– MBl. NRW. 2007 S. 506

II.

Innenministerium

Ideenmanagement NRW
Bek. des Innenministeriums v. 31. 7. 2007

Die Ausschüsse für das Ideenmanagement NRW haben 
in der Zeit vom 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006 die nachstehend 
aufgeführten Verbesserungsvorschläge als für die Lan-
desverwaltung nützlich anerkannt und belohnt:
 
Vorschlag Nr.
Name der Einsenderin, des Einsenders
Inhalt des Vorschlags
Prämie, Euro
 
1490 
Günter Stolpe 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Ände-
rung der Richtlinien über den Feuerschutz zur Ein-
sparung von Haushaltsmitteln 
150 Euro
 
 
1607 
Karl Meurs 
Verbesserung im Bereich der Polizei, Einführung stan-
dardisierter Opferschutzmaßnahmen nach Verkehrs-
unfällen mit schwersten Folgen 
900 Euro
 
 
1820 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Polizei, Einrichtung 
 geschlechtsneutraler Spind- und Umkleideräume 
600 Euro
 
 
2345 
Frank Bosch 
Verbesserung im Bereich der Polizei, Einführung der 
LED-Technik in Anhaltekellen 
900 Euro
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2348 
Heinz Jürgens 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung; Aus-
gabe eines VPH bei Zuständigkeit des Sachgebietsleiters 
bei erstmaligem Abzug einer Rente/Dauernden Last 
150 Euro
 
2357 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Erwei-
terung des Vordrucks Nr. 605/083 um einen Kostenan-
trag 
150 Euro
 
2432 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Erwei-
terung der Anzeige Dauertatbestand „Grundstücksüber-
sicht“ 
600 Euro
 
2507 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Einfüh-
rung eines Excel-Arbeitsblattes zum begrenzten Abzug 
von Betriebsausgaben gem. § 4 Abs. 4 a EStG für 
 Betriebsprüfer 
300 Euro
 
2508 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Einfüh-
rung eines Arbeitsblattes zum begrenzten Abzug von 
 Betriebsausgaben gem. § 4 Abs. 4 a EStG unter Open 
 Office 
300 Euro
 
2550 
Florian Marbach 
Verbesserung im Bereich Finanzverwaltung, Beistellung 
des Finanzamtsnamens bei der Eingabe der Finanzamts-
nummer auf Karte Verweissteuernummern 1 
150 Euro
 
2551 
Florian Marbach 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Beistel-
lung des Finanzamtsnamens bei Klick auf die Steuer-
nummer in der Übersicht von „Luna“ 
200 Euro
 
2578 
Florian Marbach 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Einfüh-
rung eines automatischen Wechsels nach Bestätigung des 
Hinweises auf eine geöffnete FD-Eingabemaske 
200 Euro
 
2587 
-,– 
Verbesserung in Bereichen des Geologischen Dienstes 
und der Staatlichen Umweltämter, Erfassung mikros-
kopischer Objekte mittels Spracherkennung 
750 Euro
 
2615 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Plausi-
bilitätsprüfung bei Prüfberechnung Grunddaten 
250 Euro
 
2623 
Andreas Gelhar 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Zusam-
menfassung der Vordrucke Nr. 605/155 und Nr. 605/131 
150 Euro
 
2636 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Einfüh-
rung der Bearbeiterangaben auf Kontrollmitteilungen 
der Bewertungsstelle 
150 Euro

2637 
-,– 
Verbesserung im Bereich des Straßenwesens, Entwick-
lung eines Programms zur besseren Darstellung der im 
SAM-Handbuch beschriebenen operativen Prozesse 
300 Euro
 
2666 
Rüdiger Däumer 
Verbesserung im Bereich des Straßenwesens, Abschät-
zung der Verkehrserzeugung in der Bauleitplanung 
750 Euro
 
2694 
Jens Kaminski 
Verbesserung im Bereich des Straßenwesens, übersicht-
liche Zuordnung der Katalogleistungen aus dem Leis-
tungsheft für das richtige Ausfüllen der SAM-Berichte 
150 Euro
 
2700 
-,–
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Einfüh-
rung der Angabe des Veranlagungsbezirkes auf Schrei-
ben der Finanzämter 
150 Euro
 
2709 
-,– 
Verbesserung im Bereich des Mess- und Eichwesens, 
Entwicklung einer Messvorrichtung für die Schlupfmes-
sung an Muffenstäben 
1.000 Euro
 
2710 
Anja Daniel 
Verbesserung im Bereich der Polizei, Einführung einer 
Fibel für Kontrollen der Polizei im gewerblichen Perso-
nenverkehr 
1.900 Euro
 
2719 
Friedrich Kaufmanns 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Einfüh-
rung einer Summenspalte für Mieteinnahmen im Dauer-
tatbestand 1 in der Registerkarte „Mietverhältnis“ 
150 Euro
 
2753 
Dietmar Plassmann 
Verbesserung im Bereich des Innenministeriums, Ver-
wendung von Laser-Reinigungsblättern für Laserdru-
cker 
150 Euro
 
2758 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, VDN-
Liste – Zeitersparnis durch Ergänzung der Angabe des 
Verjährungsendes des betreffenden Steuerjahres 
150 Euro
 
2776 
Reinhard Leuker 
Verbesserung im Bereich der Polizei, Erstellung eines 
Foulder „Funktionspiktogramms zum digitalen Kon-
trollgerät“ 
600 Euro
 
2822 
Norbert Plappert 
Verbesserung im Bereich des Mess- und Eichwesens, 
Prüfung der Formbeständigkeit von Fugenbändern 
900 Euro
 
2834 
Thomas Brühl 
Verbesserung im Bereich des Mess- und Eichwesens, 
Entwicklung von Rohrstücken für die Prüfung von 
Kraftstoffzapfsäulen 
1.000 Euro
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 2862 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, verein-
fachte Druckmöglichkeit von Ferrari-Fax-Nachrichten 
unter Outlook 2003 
450 Euro
 
2874 
Gert-Peter Franken 
Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung, Einfüh-
rung eines Hinweis- und Antragsvordruckes für unbare 
Zahlungen von Vergütungen/Entschädigungen nach dem 
JVEG 
500 Euro
 
2883 
Stefan Wember 
Verbesserung im Bereich des Mess- und Eichwesens, 
Verbesserung des Arbeitsablaufes bei der Überwachung 
von Fertigpackungen durch eine Excel-Anwendung 
500 Euro
 
2890 
Dieter Becker 
Verbesserung im Bereich der Polizei NRW, Kostener-
sparnis beim Bau und Betrieb von Raumschießanlagen 
1.000 Euro
 
2902 
Thomas Wilke 
Verbesserung im Bereich der Staatlichen Umweltämter, 
Entwicklung eines Importmoduls für die Kosten-Leis-
tungsrechungsdaten 
2.500 Euro
 
2919 
-.- 
Verbesserung im Bereich der Polizei NRW, Entwicklung 
eines IT-Programms zum Orientierungstest für die Ziel-
gruppe MEK 
2.100 Euro
 
 
2928 
Heinrich Schaumann 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Erstel-
lung eines Informationsblattes „Hilfe für Rentner“ 
600 Euro
 
2939 
Sabine Rojacher und Ingo Arnold 
Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung, Ände-
rung des Registraturprogramms Mx-Registra, automa-
tische Fristenberechnung
150 Euro
 
2940 
Sabine Rojacher und Ingo Arnold 
Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung, Ände-
rung des Registraturprogramms Mx-Registra, u. a. Rück-
verfolgung der Vorgänge 
150 Euro
 
2948 
Rudolf Hoffmann u. Stefan Trelle 
Verbesserung im Bereich der Polizei NRW, Entwicklung 
einer Wechselvorrichtung für die Griffrücken der Poli-
zeipistole Walther P99 
450 Euro
 
2957 
Joachim Bieler 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Hinweis 
auf das Elster-Verfahren in Steuerbescheiden 
250 Euro
 
2958 
Eduard Gaffke 
Verbesserung im Bereich der Polizei, Erweiterung des 
Messprotokolls für das Lasergerät 
150 Euro

2964 
Nicole Landers 
Verbesserung im Bereich der Landesverwaltung, Erstel-
lung eines Intranet-/Internetauftritts für das Ausstellen 
von amtlichen Pässen und Sichtvermerken für dienstlich 
veranlasste Reisen 
450 Euro
 
2968 
Jürgen Wilde 
Verbesserung im Bereich der Polizei, Änderung des 
 Formulars „Personenfahndung Ausschreibung“ 
250 Euro
 
2986 
Dirk Krüger 
Verbesserung im Bereich des Straßenwesens, Entwick-
lung eines Makros zur Darstellung von Geländeran-
sichten mit AutoCad (Brücken etc.) 
300 Euro
 
2996 
Fritz Grunwald 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Erwei-
terung der Eingabemaske zur Wertfortschreibung um 
eine Registerkarte „Anschriften“ 
350 Euro
 
2997 
-.-
Verbesserung im Bereich der Justiz, Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit in der Tiefgarage eines Gerichts 
150 Euro
 
2998 
Guido de Roos 
Verbesserung im Bereich des Straßenwesens, Erstellung 
einer Excel-Datei für die Bearbeitung der Kostenberech-
nungsvordrucke Blätter A bis E 
900 Euro
 
3008 
Maja Skorupa 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Hinweis 
auf der geänderten ESt-4 B-Mitteilung über das Datum 
der letzten Mitteilung 
250 Euro
 
3011 
Andreas Passgang 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Schaf-
fung Drop Down Menüs für Massenrechtsbehelfe 
250 Euro
 
3027 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung, Verein-
fachung der Verfahrensabläufe bei der Verwertung ent-
behrlicher Maschinen pp. 
400 Euro
 
3028 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Ergän-
zung des DTB 01 – Grundstücksübersicht 
300 Euro
 
3034 
Florian Marbach 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, bei der 
Prüfberechnung von Änderungsbescheiden wird auf 
 Besonderheiten bei Anschriften hingewiesen 
150 Euro
 
3055 
Klaus Wolsing 
Verbesserung im Bereich der Wohngeldstellen, Entwick-
lung eines Programms für die Berechnung von Verzugs-
zinsen, Vereinbarungen über Ratenzahlungen, Berech-
nung der Stundungszinsen und Kontrolle der Zahlungs-
eingänge 
800 Euro
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3057 
Maja Skorupa 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, die 
 Dokumentensymbole in der WinGF-Fallbearbeitungs-
maske werden für Zeiträume, für die zur jeweiligen 
 Aufgabe kein Grundkennbuchstabe gesetzt ist, optisch 
gekennzeichnet 
300 Euro
 
3095 
Martin Lubina 
Verbesserung im Bereich der Polizei, Anbringung einer 
Steckerverbindung an der Außenfläche des Polizeihub-
schraubers 
400 Euro
 
3097 
Patrick Gütschow 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Einfüh-
rung einer internetgestützten Buchungsmaschine für 
 Hotelübernachtungen im Dienstreisebereich 
600 Euro
 
3141 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Erwei-
terung der Anzeige der Leerkontenliste 
200 Euro
 
3164 
-,– 
Verbesserung im Bereich des Straßenwesens, Erstellung 
eines Fachportals zum Austausch von Fachinformati-
onen für Beschäftigte im Bereich Reprographie 
400 Euro
 
3171 
Gunold Brunbauer, Uwe Frantzen, Thomas Nigbur 
Verbesserung im Bereich mehrerer Ressorts, Entwick-
lung eines IT-gestützten Geschäftsverteilungsplans 
1.750 Euro
 
3178 
-,– 
Verbesserung im Bereich des Straßenwesens, Entwick-
lung einer Excel-Datei für die Erstellung von Vermes-
sungsaufträgen und Preiskalkulationen 
300 Euro
 
3184 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung, Erstel-
lung von Hinweisplakaten in Justizgebäuden zum Info-
Service 
650 Euro
 
3189 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Aktivie-
rung der LSt-Daten bei Anpassung der nachträglichen 
Vorauszahlungen 
300 Euro
 
3211 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung, Ände-
rung des Vordrucks ZP 22 – Aufforderung zur Gutach-
tenerstattung 
500 Euro
 
3212 
Dirk Salzenberg 
Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung, Entwick-
lung eines Programms zur automatisierten Erstellung 
von Texten 
1.250 Euro
 
3235 
Robert von der Linde 
Verbesserung im Bereich des Straßenwesens, Entwick-
lung einer Handschlaufe zur Sicherung von Handwerk-
zeugen 
1.200 Euro

3237 
Andreas Paßgang 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Wegfall 
des Grunddaten-Ausdrucks bei zentraler Erfassung des 
Vordrucks LEV 
150 Euro
 
3239 
Wolfgang Schulz 
Verbesserung im Bereich der Polizei NRW, Änderung des 
Vordrucks „Fortbildungsbedarf“ unter Berücksichtigung 
des Schwerbehindertenrechts 
150 Euro
 
3260 
Uschi Stöpp 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, Ergän-
zung des Betriebsprüfungsvordrucks „Arbeitsbogen 
Feststellungen im Betrieb“ 
150 Euro
 
3271 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung, IT-ge-
stützte Bearbeitung von Anträgen auf Feststellung von 
Pauschgebühren gemäß §§ 42, 51 RVG 
300 Euro
 
3279 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Finanzverwaltung, die 
WinGF-Tätigkeit „Vorweganforderung speichern“ wird 
in einem geöffneten Fall auch im Kontextmenü angeboten 
150 Euro
 
3322 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Polizei NRW, Entwicklung 
einer Software für die Funkadministration in den Leit-
stellen 
5.400 Euro
 
3327 
Stefan Hulsmann 
Verbesserung im Bereich der Justizverwaltung, Ergän-
zung des Formulars „12-Re-3111“ zur Erteilung voll-
streckbarer Teilausfertigungen 
400 Euro
 
3336 
Elmar Heuken 
Verbesserung im Bereich des Materialprüfungsamtes, 
Vereinfachung der Brandprüfungen mit leicht auswech-
selbaren Verbindungen  in Form von Betonfertigteilen 
1.250 Euro
 
3408 
Detlev Rentmeister 
Verbesserung im Bereich des Landesbetriebes Mess- und 
Eichwesen, automatisiertes Zusammenfügen von kosten-
stellen- und kostenträgerbezogenen Erfassungsblättern 
2.250 Euro
 
3429 
-,– 
Verbesserung im Bereich der Versorgungsämter NRW, 
Entwicklung eines Portals zur Darstellung diverser Aus-
wertungen zum Betriebsabrechnungsbogen 
2.500 Euro
 
3462 
Oliver Köchlin 
Verbesserung im Bereich des Landesbetriebes Mess- und 
Eichwesen, Verwendung von bestimmten Einmal-
Schutzhandschuhen zur Verbesserung der Arbeitssicher-
heit 
150 Euro
 
3479 
Thomas Meier 
Verbesserung im Bereich des Landesbetriebes Straßen 
NRW, Verfahren zur Entnahme von Bohrkernen aus 
Brückenbelägen 
800 Euro
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3654 
Borhan Sulaiman 
Verbesserung im Bereich des MUNLV, Erstellung einer 
Arbeitshilfe (Checkliste) für entscheidungsrelevante Fra-
gen und Antworten zum Immissionsschutz bei der Bau-
leitplanung 
750 Euro
 

– MBl. NRW. 2007 S. 506

 

Festlegung der Rohbauwerte und des Stunden-
satzes gemäß Tarifstellen 2.1.2 und 2.1.4 des 

Allgemeinen Gebührentarifs 
der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung 

Bekanntmachung 
des Ministeriums für Bauen und Verkehr 

vom 27. 7. 2007 – VI A 2 – 66.2 –

Gemäß Tarifstellen 2.1.2 und 2.1.4 des Allgemeinen Ge-
bührentarifs der Allgemeinen Verwaltungsgebührenord-
nung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. S. 262), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 29. März 2007 (GV. NRW. 
S. 142), wird bekannt gemacht:
 
1 

Soweit bei der Berechnung von Gebühren in baurecht-
lichen Angelegenheiten von der Rohbausumme auszuge-
hen ist, sind die in der Anlage aufgeführten landesdurch-
schnittlichen Rohbauwerte zugrunde zu legen.

 
2 

Der Stundensatz für das Jahr 2008 bleibt gegenüber dem 
mit Bekanntmachung vom 26. Oktober 2006 (MBl. NRW. 
S. 579) für das Jahr 2007 festgelegten Stundensatz von 
€ 66,00 unverändert.

 
3 

Diese Bekanntmachung tritt am Tage nach der Veröf-
fentlichung in Kraft.

Anlage 1
zum Gebührentarif (zu Tarifstelle 2)

Tabelle der Rohbauwerte je m3 umbauten Raumes 
(Brutto-Rauminhalt)

 
Gebäudeart Rohbauwert in €/m3
   
1.  Wohngebäude 110,00
2.  Wochenendhäuser 88,00
3.  Büro- und Verwaltungsgebäude 129,00
4.  Schulen 128,00
5.  Kindergärten 116,00
6.  Hotels, Pensionen, Heime bis zu 60 Betten, Gaststätten 127,00
7.  Hotels, Heime, Sanatorien mit mehr als 60 Betten 132,00
8.  Krankenhäuser 143,00
9.   Versammlungsstätten wie Fest-, Mehrzweckhallen, Lichtspieltheater

(soweit nicht unter Nrn. 7 und 12) 120,00
10. Kirchen 127,00
11.  Leichenhallen, Friedhofskapellen 114,00
12.  Turn- und Sporthallen, einfache Mehrzweckhallen (soweit nicht unter Nr. 9) 77,00
13.  Hallenbäder 127,00
14.  Sonstige nicht unter Nrn. 1 bis 13 aufgeführten eingeschossige Gebäude
 (z. B. Umkleidegebäude von Sporthallen und Schwimmbädern, Vereinsheime) 106,00
15.  ein- und mehrgeschossige Läden (Verkaufssstätten) bis 2 000 m2 Verkaufsfläche 
 (soweit nicht unter Nr. 22) 109,00
16.  eingeschossige Verkaufsstätten über 2 000 m2 Verkaufsfläche, Einkaufszentren (soweit nicht unter Nr. 22) 97,00
17.  mehrgeschossige Verkaufsstätten über 2 000 m2 Verkaufsfläche 119,00
18.  Kleingaragen 77,00
19.  eingeschossige Mittel- und Großgaragen 95,00
20.  mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen 113,00
21.  Tiefgaragen 125,00
22.   Hallenbauten wie Fabrik-, Werkstatt- und Lagerhallen, einfache Sport- und Tennishallen ohne oder 

mit geringen Einbauten  
 a) bis 3 000 m3 umbauten Raum  
  Bauart leicht 1) 37,00
  Bauart mittel 2) 44,00
  Bauart schwer 3) 55,00
 b) der 3 000 m3 übersteigende umbaute Raum  
  Bauart leicht 1) 28,00
  Bauart mittel 2) 36,00
  Bauart schwer 3) 41,00
23.  mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude ohne Einbauten 89,00
24.  mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude mit Einbauten 103,00
25.  sonstige eingeschossige kleine gewerblicher Bauten
 (soweit nicht unter Nr. 22) 63,00
26.  eingeschossige Stallgebäude (soweit nicht unter Nr. 22) 54,00



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 22 vom 14. August 2007 511

27.  mehrgeschossige Stallgebäude 64,00
28.  sonstige landwirtschaftliche Betriebsgebäude, Scheunen 43,00
29.  Schuppen, offene Feldscheunen, Kaltställe und ähnliche Gebäude 33,00
30.  erwerbsgärtnerische Betriebsgebäude (Gewächshäuser)  
 a) bis 1 500 m3 umbauter Raum 27,00
 b) der 1 500 m3 übersteigende umbaute Raum 16,00
 

Zuschläge:
bei Gebäuden mit mehr als 5 Vollgeschossen 5 v. H.
bei Hochhäusern 10 v. H.
bei Gebäuden mit befahrbaren Decken (außer bei den Nrn. 19 bis 21) 10 v. H.
bei Hallenbauten mit Kränen für den von Kranbahnen erfassten Hallenbereich 39,00 €/m2

Die in der Tabelle angegebenen Werte berücksichtigen nur Flachgründungen mit Streifen- oder Einzelfundamenten. 
Mehrkosten für andere Gründungen sind gesondert zu ermitteln; dies gilt auch für Außenverkleidungen, für die ein 
Standsicherheitsnachweis geführt werden muss.

Abschläge:
bei mehrgeschossigen Verkaufsstätten (Nr. 17) in einfacher Ausführung
(Bauart leicht1 oder mittel2), deren Nutzfläche überwiegend nur Ausstellungszwecken dient 40 v. H.
bei mehrgeschossigen Fabrik- Werkstatt und Lagergebäuden mit und ohne Einbauten 
(Nrn. 23 und 24) in einfacher Ausführung (Bauart leicht1 oder mittel2) 30 v. H.

1)  Zum Beispiel Stahlhallen mit Blecheindeckung und Wandverkleidung in Blech oder 11,5 cm starke Ausmauerung der Wände oder Gasbetonwände 
(leichte Wandverkleidung).

2)  Zum Beispiel Stahlhallen mit schwerer Dacheindeckung (Gasbetonplatten) und leichter Wandverkleidung, Stahlbeton- oder Spannbetonhallen mit 
leichter Dacheindeckung und unterschiedlichen Wandausführungen.

3)  Zum Beispiel Stahlbeton- oder Spannbetonhallen mit schwerer Dacheindeckung und schweren Wandausführungen.

 
– MBl. NRW. 2007 S. 510

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Jahresabschlüsse 2005 der 
LWL-Kliniken, LWL-Zentren, LWL-Verbünde 

und LWL-Institute
Bek. d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

vom 4. 7. 2007 
(AZ 657804/2007)

 
Die Jahresabschlüsse der LWL-Kliniken des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe per 31. 12. 2005 sind 
durch die zuständige Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen (GPA NRW) mit nachfolgendem Ergeb-
nis geprüft worden.

Die Jahresabschlüsse können während der Dienststun-
den beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Müns-
ter, Warendorfer Straße 25-27, Zimmer 15, und bei den 
Verwaltungen der LWL-Kliniken eingesehen werden.

Überdrucke sind gegen Kostenerstattung direkt beim 
Landschaftsverband anzufordern.

 
Dr. Wolfgang  K i r s ch

LWL-Direktor

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälisches Zentrum 
Bochum – Klinik der Ruhr-Universität. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 12. 2005 hat 
sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon 
GmbH, Münster, bedient.

Diese hat mit Datum vom 14. 3. 2006 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des West-
fälischen Zentrums Bochum – Universitätsklinik – nach 

dem KHG und der GemKHBVO unter Einbeziehung der 
Buchführung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2005 und den entsprechend § 21 GemKHBVO 
sowie § 25 EigVO erstellten Lagebericht geprüft. Durch 
§ 34 KHG NRW und § 23 GemKBVO wurde der Prü-
fungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckte sich 
daher auch insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des 
Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse so-
wie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaft-
liche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW 
der Klinik durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, über 
den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungs-
gegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW sowie § 23 GemKHBVO ergeben, erfüllt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
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urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss 
und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat 
keine Einwendungen ergeben.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Münster ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälische Klinik Dort-
mund. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Düsseldorf, 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 21. 7. 2006 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der West-
fälischen Klinik Dortmund nach KHG unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. 
Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand 
festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die 
Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse und die zweckentsprechende, 
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Förder-
mittel nach § 25 KHG NRW durch die gesetzlichen Ver-
treter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV 
sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung lie-
gen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, über 
den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsge-
genstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV und den ergänzenden Bestimmun-
gen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und 
 Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungs-
wesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der 
zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen 
Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat 
zu keinen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft WIBERA Wirtschaftsberatung AG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälische Klinik 
Gütersloh. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung zum 31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Curacon GmbH, Münster, bedient.

Diese hat mit Datum vom 28. 4. 2006 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der 
 Westfälischen Klinik Gütersloh nach dem KHG und der 
 GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchführung und 
den entsprechend § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO 
erstellten Lagebericht der Klinik für das Geschäftsjahr 
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vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 34 
KHG NRW und § 23 GemKBVO wurde der Prüfungsge-
genstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbe-
sondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, 
die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung 
der Fördermittel nach § 25 KHG NRW der Klinik durch 
die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht sowie über den 
Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW sowie § 23 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
 Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
 sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der KHBV und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kli-
nik. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungs-
wesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der 
zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen 
Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat 
zu keinen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Münster ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälische Klinik 
 Hemer – Hans-Prinzhorn-Klinik. Zur Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung zum 31. 12. 2005 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA Wirtschafts-
beratung AG, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 21. 7. 2006 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der 
Westfälischen Klinik Hemer – Hans-Prinzhorn-Klinik – 
nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und 
den  Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 34 KHG NRW 
wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung 
umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des 
Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse und 
die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche 
Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW 
durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der KHBV sowie den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung, über den Lagebericht sowie 
über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
 wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV und den ergänzenden Bestimmun-
gen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und 
 Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat zu 
keinen Einwendungen geführt.“
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Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft WIBERA Wirtschaftsberatung AG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälisches Zentrum 
Herten. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Curacon GmbH, Münster bedient.

Diese hat mit Datum vom 14. 3. 2006 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der 
 Westfälischen Klinik Herten nach dem KHG und der 
GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchführung des 
Westfälischen Zentrums Herten für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 und den entspre-
chend § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO erstellten 
Lage bericht geprüft. Durch § 34 KHG NRW und § 23 
GemKBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. 
Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse sowie die zweckentsprechende, 
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Förder-
mittel nach § 25 KHG NRW der Klinik durch die gesetz-
lichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht sowie über den 
erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW sowie § 23 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 

Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
 sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Klinik. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Klinik und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat zu 
keinen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Münster ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälische Klinik Len-
gerich. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Dr. Merschmeier & Partner GmbH, Münster 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 28. 7. 2006 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Westfälischen Klinik Lengerich für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 34 
KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. 
Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf 
die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse sowie die zweckentsprechende, 
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Förder-
mittel nach § 25 KHG NRW und auf die zweckentspre-
chende Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel 
des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Kran-
kenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prü-
fungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
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vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
 unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Klinik. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Klinik und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der 
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investi-
tionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten In-
vestitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier & Partner GmbH, 
Münster ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu fol-
gendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälische Klinik Lipp-
stadt. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld bedient.

Diese hat mit Datum vom 6. 6. 2006 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Kran-

kenhauses Westfälische Klinik Lippstadt nach KHG un-
ter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
des Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 34 KHG NRW 
wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung 
umfaßt daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des 
Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse so-
wie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaft-
liche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW 
und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaft-
liche Verwendung der über die Investitionsverträge nach 
§ 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des 
Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den La-
gebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß 
§ 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
 unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der KHBV und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kran-
kenhauses. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutref-
fenden Bild von der Lage der Klinik und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungs-
wesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie 
der zweckentsprechenden Verwendung der über die 
 Investitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschaf-
teten Investitionsmittel hat zu keinen Einwendungen 
geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
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gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälische Klinik Mars-
berg. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld bedient.

Diese hat mit Datum vom 6. 6. 2006 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Kran-
kenhauses Westfälische Klinik Marsberg nach KHG un-
ter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
des Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 34 KHG NRW 
wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung 
umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des 
Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse so-
wie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaft-
liche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW 
und die zweckentsprechende Verwendung der über die 
Investitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafte-
ten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die ge-
setzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prü-
fungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
 unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der KHBV und vermittelt unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kran-
kenhauses. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Klinik und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der 
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investi-
tionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten In-
vestitionsmittel hat zu keinen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälische Klinik 
Münster. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Dr. Merschmeier & Partner GmbH, Münster 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 1. 7. 2006 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Westfälischen Klinik Münster für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 34 
KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. 
Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf 
die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse sowie die zweckentsprechende, 
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Förder-
mittel nach § 25 KHG NRW und auf die zweckentspre-
chende Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel 
des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Kran-
kenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prü-
fungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 22 vom 14. August 2007 517

lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres abschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kranken-
hauses. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffenden 
Bild von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der 
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investi-
tionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten In-
vestitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier & Partner GmbH, 
Münster ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu fol-
gendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälisches Zentrum 
Paderborn. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung zum 31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Curacon GmbH, Münster bedient.

Diese hat mit Datum vom 29. 5. 2006 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des West-
fälischen Zentrums Paderborn nach dem KHG und der 
GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchführung und 
den entsprechend § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO 
erstellten Lagebericht der Klinik für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 34 
KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. 

Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ordnungs-
mäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen 
Verhältnisse sowie die zweckentsprechende, sparsame 
und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW durch die gesetzlichen Vertreter. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lage-
bericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 
KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der KHBV und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kran-
kenhauses. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Klinik und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Münster ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflich-
tigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h
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Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälische Klinik 
Warstein. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung zum 31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld be-
dient.

Diese hat mit Datum vom 9. 6. 2006 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Kran-
kenhauses Westfälische Klinik Warstein nach KHG un-
ter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
des Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 34 KHG NRW 
wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung 
umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des 
Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse so-
wie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaft-
liche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW 
und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaft-
liche Verwendung der über die Investitionsverträge nach 
§ 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des 
Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lage-
bericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 
KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
 unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der KHBV und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kran-
kenhauses. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Klinik und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-

dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der 
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investi-
tionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten In-
vestitionsmittel hat zu keinen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der 
GPA NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälische Klinik Marl-
Sinsen – Haardklinik. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31. 12. 2005 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier & Partner 
Gmbh; Münster bedient.

Diese hat mit Datum vom 21. 7. 2006 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Westfälischen Klinik Marl-Sinsen für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 34 
KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. 
Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf 
die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse, die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW und die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der über die In-
vestitionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten 
Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetz-
lichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht so-
wie über den erweiterten Prüfungsgegenstand gemäß 
§ 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
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für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Krankenhauses. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Klinik und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier & Partner GmbH, 
Münster ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu fol-
gendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälisches Institut 
Hamm. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Dr. Merschmeier & Partner Gmbh; Münster 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 28. 7. 2006 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Krankenhauses Westfälisches Institut Hamm für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 ge-
prüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegen-
stand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch 
insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungs-
wesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung 
der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die zweck-
entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwen-
dung der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG 
NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Kranken-
hauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Kranken-
hauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, 
den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsge-
genstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
 unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres abschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kranken-
hauses. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier & Partner GmbH, 
Münster ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu fol-
gendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälische Kinder- und 
Jugendklinik Marsberg. Zur Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung zum 31. 12. 2005 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, Biele-
feld bedient.
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Diese hat mit Datum vom 6.6.2006 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Kran-
kenhauses Westfälische Kinder- und Jugendklinik Mars-
berg nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht des Krankenhauses für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 ge-
prüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegen-
stand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbeson-
dere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die 
wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 
Fördermittel nach § 25 KHG NRW und die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung 
der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG NRW 
erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses 
durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prü-
fungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
 unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres abschluss 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
Vorschriften der KHBV und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kranken-
hauses. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW sowie der 
zweckentsprechenden Verwendung der über die Investi-
tionsverträge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten In-
vestitionsmittel hat zu keinen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der Gemeinde-
prüfungsanstalt NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälische Klinik 
Schloss Haldem, Stemwede. Zur Durchführung der Jah-
resabschlussprüfung zum 31. 12. 2005 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, 
Bielefeld bedient.

Diese hat mit Datum vom 6. 6. 2006 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der West-
fälischen Klinik Schloss Haldem nach der GemKHBVO 
NRW unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht des Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 23 
GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand fest-
gelegt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ord-
nungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaft-
lichen Verhältnisse sowie die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel 
durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den Vorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den 
Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegen-
stand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 23 GemKHBVO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermit-
telten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus 
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23 
GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
 unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der PBV und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Westfä-
lischen Pflegezentrums und Westfälischen Wohnver-
bundes Lippstadt. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Westfälischen 
Pflegezentrums und Westfälischen Wohnverbundes 
Lippstadt und stellt die Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der öffentlichen Fördermittel hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der Gemeinde-
prüfungsanstalt NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälisches Zentrum 
für Forensische Psychiatrie Lippstadt, Lippstadt. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld bedient.

Diese hat mit Datum vom 6. 7. 2006 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des West-
fälischen Zentrums für Forensische Psychiatrie Lippstadt 
nach der GemKHBVO NRW unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht des Krankenhauses 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2005 geprüft. Durch § 23 GemKHBVO NRW wurde der 
Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst da-
her insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungs-
wesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel durch die gesetzlichen Vertre-
ter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der Pflege-
Buchführungsverordnung liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung, den Lagebericht sowie über den erwei-
terten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 23 GemKHBVO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und 
dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des 
Prüfungsgegenstandes nach § 23 GemKHBVO NRW erge-
ben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der PBV und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Westfä-
lischen Pflegezentrums und Westfälischen Wohnver-
bundes Lippstadt. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Westfälischen 
Pflegezentrums und Westfälischen Wohnverbundes 
Lippstadt und stellt die Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der öffentlichen Fördermittel hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der Gemeinde-
prüfungsanstalt NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälisches Thera-
piezentrum Marsberg „Bilstein“. Zur Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2005 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, 
Bielefeld bedient.

Diese hat mit Datum vom 6.5.2006 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des West-
fälischen Therapiezentrums Marsberg „Bilstein“ nach 
der GemKHBVO NRW unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht des Krankenhauses für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 ge-
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prüft. Durch § 23 GemKHBVO NRW wurde der Prü-
fungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher 
insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die zweck-
entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwen-
dung der Fördermittel durch die gesetzlichen Vertreter. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
Pflege-Buchführungsverordnung liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie 
über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 23 GemKHBVO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und 
dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des 
Prüfungsgegenstandes nach § 23 GemKHBVO NRW erge-
ben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der PBV und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Westfä-
lischen Pflegezentrums und Westfälischen Wohnver-
bundes Lippstadt. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Westfälischen 
Pflegezentrums und Westfälischen Wohnverbundes 
Lippstadt und stellt die Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der öffentlichen Fördermittel hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälisches Pflegezent-
rum und Westfälischer Wohnverbund Lippstadt. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 12.  
2005 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Greiffenhagen GmbH, Bielefeld bedient.

Diese hat mit Datum vom 20. 6. 2006 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des West-
fälischen Pflegezentrums und Westfälischen Wohnver-
bundes Lippstadt nach der GemKHBVO NRW unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 23 GemKHBVO 
NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prü-
fung umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit 
des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaft-
liche Verwendung der Fördermittel durch die gesetz-
lichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
Pflege-Buchführungsverordnung liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie 
über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 23 GemKHBVO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermit-
telten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus 
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23 
GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
 unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der PBV und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Westfä-
lischen Pflegezentrums und Westfälischen Wohnver-
bundes Lippstadt. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Westfälischen 
Pflegezentrums und Westfälischen Wohnverbundes 
Lippstadt und stellt die Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der öffentlichen Fördermittel hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.“
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Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

 
Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälisches Pflegezent-
rum und Westfälischer Wohnverbund Marsberg. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld bedient.

Diese hat mit Datum vom 6. 6. 2006 den nachfolgend darge-
stellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des West-
fälischen Pflegezentrums und Westfälischen Wohnver-
bundes Marsberg nach der GemKHBVO NRW unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 23 GemKHBVO 
NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prü-
fung umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit 
des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaft-
liche Verwendung der Fördermittel durch die gesetzlichen 
Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
Pflege-Buchführungsverordnung liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung, den Lagebericht sowie über den erwei-
terten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 23 GemKHBVO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermit-
telten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus 
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23 
GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
 unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der PBV und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Westfä-
lischen Pflegezentrums und Westfälischen Wohnver-
bundes Marsberg. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Westfälischen 
Pflegezentrums und Westfälischen Wohnverbundes 
Marsberg und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungs-
wesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der öffentlichen Fördermittel hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision
 

Im Auftrag

Thomas  K n u t h
 

 
Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Westfälisches Pflegezent-
rum und Westfälischer Wohnverbund Warstein. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld bedient.

Diese hat mit Datum vom 30. 5. 2006 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des West-
fälischen Pflegezentrums und Westfälischen Wohnver-
bundes Warstein nach der GemKHBVO NRW unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 23 GemKHBVO 
NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prü-
fung umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit 
des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaft-
liche Verwendung der Fördermittel durch die gesetz-
lichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der Pflege-Buchführungsverordnung liegen in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lage-
bericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 23 GemKHBVO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermit-
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telten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus 
der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23 
GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
 unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der PBV und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Westfä-
lischen Pflegezentrums und Westfälischen Wohnver-
bundes Warstein. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Westfälischen 
Pflegezentrums und Westfälischen Wohnverbundes 
Warstein und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung der öffentlichen Fördermittel hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH, Bielefeld 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision
 

Im Auftrag

Thomas  K n u t h

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Hans-Peter-Kitzig-Insitut 
Gütersloh Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31. 12. 2005 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Curacon GmbH, Münster bedient.

Diese hat mit Datum vom 29. 5. 2006 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 

Einbeziehung der Buchführung des Hans-Peter-Kitzig 
Instituts Gütersloh und den entsprechend § 25 EigVO er-
stellten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2005 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht liegen 
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lage-
bericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 
KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßi ger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Instituts sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzun gen der gesetzlichen Vertreter 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hin reichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Instituts. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Instituts und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Münster ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision
 

Im Auftrag

Thomas  K n u t h

– MBl. NRW. 2007 S. 511
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